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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

13.12.1989 

Geschäftszahl 

85/13/0041 

Rechtssatz 

Zu den rechtlichen Schlußfolgerungen, die die Abgabenbehörde aus dem vom Abgabepflichtigen in seiner 
Vorhaltsbeantwortung bekanntgegebenen Sachverhalt gezogen hat, ist kein Parteiengehör zu geben. 


